
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Katharina Schulze
vom 09.02.2017

Aktivitäten von „Combat 18“ in Bayern

Vor dem Hintergrund der Presseberichterstattungen in der 
Süddeutschen Zeitung vom 27.01.2017 über die Reanimie-
rung der rechtsradikalen Organisation „Combat 18“ durch 
Neonazis frage ich die Staatsregierung:

1.1 Seit wann weiß die Staatsregierung über die erneuten 
Aktivitäten der rechtsradikalen Organisation „Combat 
18“ in Bayern?

1.2 Warum hat die Staatsregierung nicht über die erneuten 
Aktivitäten der rechtsradikalen Organisation „Combat 
18“ berichtet, beispielsweise im Verfassungsschutzbe-
richt 2016 oder im Ausschuss für Kommunale Fragen, 
Innere Sicherheit und Sport des Landtags?

2.  Wie viele Hinweise auf Aktivitäten der rechtsradikalen 
Organisation „Combat 18“ in Bayern hat die Staatsre-
gierung seit dem Jahr 2000 bekommen (bitte einzeln 
nach Datum, Ort und Art der Aktivität auflisten)?

3.1 Welche regionalen Strukturen in Bayern hat die rechts-
radikale Organisation „Combat 18“?

3.2 Wer ist/sind in den einzelnen regionalen Strukturen 
jeweils die führende Person/Personen der rechtsradi-
kalen Organisation „Combat 18“?

4.1 Wie viele Mitglieder hat die rechtsradikale Organisati-
on „Combat 18“ in Bayern?

4.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über 
personelle Überschneidungen zwischen Mitgliedern 
von der rechtsradikalen Organisation „Combat 18“ und 
anderen rechtsextremen Gruppierungen in Bayern 
(bitte einzeln auflisten)?

5.1 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über ge-
meinsame Aktivitäten (wie Veranstaltungen, Demons-
trationen, o. Ä.) zwischen der rechtsradikalen Orga-
nisation „Combat 18“ und anderen rechtsextremen 
Gruppierungen in Bayern (bitte einzeln auflisten)?

5.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über Ge-
walt- und Straftaten von der rechtsradikalen Organisa-
tion „Combat 18“ in Bayern (bitte einzeln nach Datum, 
Ort und kurzer Beschreibung des Sachverhalts der 
Gewalt- oder Straftat auflisten)?

6.  Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über 
das Tragen von „Combat 18“-T-Shirts oder sonstiger 
„Combat 18“-Symbolik bei öffentlichen Auftritten oder 
Veranstaltungen, wie z. B. bei dem Aufmarsch des 
Freien Netz Süd am 1. Mai 2012 in Hof (bitte einzeln 

nach Datum, Ort und kurze Beschreibung der Symbo-
lik sowie Handeln der Sicherheitsbehörden auflisten)?

7.  Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung ergrif-
fen, als sie von der erneuten Aktivität der verbotenen 
rechtsradikalen Organisation „Combat 18“ erfahren 
hat (bitte einzeln auflisten)?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 06.04.2017

Vorbemerkung:
Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die 
aus Gründen des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig 
sind, hat die Staatsregierung zu prüfen, ob und auf welche 
Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamen-
tarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht wer-
den kann. 

Die Staatsregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu 
der Auffassung gelangt, dass die Fragen 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2 aus Geheimhaltungsgründen nicht in dem für 
die Öffentlichkeit einsehbaren Teil beantwortet werden kön-
nen. Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch 
grundsätzlich auf die Beantwortung gestellter Fragen in der 
Öffentlichkeit angelegt. Die Einstufung der Antworten auf 
die zuvor angeführten Fragen als Verschlusssache (VS) mit 
dem Geheimhaltungsgrad „VS – VERTRAULICH“ ist aber 
im vorliegenden Fall erforderlich.

Nach § 7 Nummer 3 der Verschlusssachenanweisung für 
die Behörden des Freistaats Bayern (VS-Anweisung/VSA) 
sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte 
für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder ei-
nes ihrer Länder schädlich sein können, entsprechend ein-
zustufen.

Die hinterfragte Gruppierung gehört dem subkulturell ge-
prägten rechtsextremistischen Spektrum an und unterliegt 
der Beobachtung durch das Bayerische Landesamt für 
Verfassungsschutz (BayLfV). Hierzu ist das BayLfV befugt, 
auch nachrichtendienstliche Mittel wie V-Personen einzuset-
zen. 

Die offene Weitergabe der Informationen würde die ein-
gesetzte Methode der Nachrichtenbeschaffung offenbaren 
oder Rückschlüsse auf die Art der nachrichtendienstlichen 
Zugänge ermöglichen. Das Vertrauen in die Fähigkeit eines 
Nachrichtendienstes, die Identität seiner Quellen zu schüt-
zen, ist für seine Funktionsfähigkeit essenziell.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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Die in den Fragen 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 auf-
geworfenen Fallkomplexe könnten im Hinblick auf den nur 
eng begrenzten Personenkreis in der rechtsextremistischen 
Szene und den zum Teil sehr kleinteilig strukturierten Grup-
pierungen und Kameradschaften (zum Teil im ein- oder 
niedrigen zweistelligen Bereich) zu einer Enttarnung von 
V-Leuten führen, was in der gewaltbereiten Szene mit ei-
ner erheblichen Gefahr für Leib und Leben verbunden sein 
könnte. Gerade bei kleinen rechtsextremistischen Grup-
pierungen wie Combat 18 könnte das Offenlegen aller Er-
kenntnisse der Sicherheitsbehörden, die mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln gewonnen wurden, zur Enttarnung von 
V-Leuten führen.

Die Antworten auf die o. a. Fragen werden deshalb ge-
mäß § 48 VSA der VS-Registratur des Landtagsamts mit der 
Bitte um VSA-konformen Umgang übermittelt.

1.1 Seit wann weiß die Staatsregierung über die erneu-
ten Aktivitäten der rechtsradikalen Organisation 
„Combat 18“ in Bayern?

1.2 Warum hat die Staatsregierung nicht über die er-
neuten Aktivitäten der rechtsradikalen Organisati-
on „Combat 18“ berichtet, beispielsweise im Ver-
fassungsschutzbericht 2016 oder im Ausschuss 
für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport des Landtags?

2.  Wie viele Hinweise auf Aktivitäten der rechtsradi-
kalen Organisation „Combat 18“ in Bayern hat die 
Staatsregierung seit dem Jahr 2000 bekommen 
(bitte einzeln nach Datum, Ort und Art der Aktivität 
auflisten)?

3.1 Welche regionalen Strukturen in Bayern hat die 
rechtsradikale Organisation „Combat 18“?

3.2 Wer ist/sind in den einzelnen regionalen Struk-
turen jeweils die führende Person/Personen der 
rechtsradikalen Organisation „Combat 18“?

4.1 Wie viele Mitglieder hat die rechtsradikale Organi-
sation „Combat 18“ in Bayern?

4.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über 
personelle Überschneidungen zwischen Mitglie-
dern von der rechtsradikalen Organisation „Com-
bat 18“ und anderen rechtsextremen Gruppierun-
gen in Bayern (bitte einzeln auflisten)?

Die Antwort auf die Fragen 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 wird 
aufgrund der Einstufung als Verschlusssache mit dem Ge-
heimhaltungsgrad „VS – VERTRAULICH“ gesondert an den 
Geheimschutzbeauftragten des Landtages übersandt. Zur 
Begründung wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

5.1 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über 
gemeinsame Aktivitäten (wie Veranstaltungen, De-
monstrationen, o. Ä.) zwischen der rechtsradika-
len Organisation „Combat 18“ und anderen rechts-
extremen Gruppierungen in Bayern (bitte einzeln 
auflisten)?

Dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz sind 
keine Veranstaltungen bekannt, bei denen die Gruppierung 
Combat 18 gemeinsam mit anderen rechtsextremistischen 
Gruppierungen als Veranstalter in Erscheinung getreten ist. 

5.2 Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über 
Gewalt- und Straftaten von der rechtsradikalen Or-
ganisation „Combat 18“ in Bayern (bitte einzeln 
nach Datum, Ort und kurzer Beschreibung des 
Sachverhalts der Gewalt- oder Straftat auflisten)?

Durch Recherchen im Integrationsverfahren Polizei (IGVP), 
dem Vorgangsverwaltungsprogramm der Bayerischen Poli-
zei, sowie aus Erkenntnissen des BayLfV konnten die in der 
Anlage dargestellten Ereignisse mit Bezug zur Gruppierung 
Combat 18 ermittelt werden. Eine Erfassung (und damit 
auch Recherche) des Begriffs Combat 18 im IGVP ist nur in 
Freitextdatenfeldern möglich; die Aufzählung ist somit even-
tuell nicht abschließend. 

6.  Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über 
das Tragen von „Combat 18“-T-Shirts oder sons-
tiger „Combat 18“-Symbolik bei öffentlichen Auf-
tritten oder Veranstaltungen, wie z. B. bei dem Auf-
marsch des Freien Netz Süd am 1. Mai 2012 in Hof 
(bitte einzeln nach Datum, Ort und kurze Beschrei-
bung der Symbolik sowie Handeln der Sicherheits-
behörden auflisten)?

Aktivisten und Angehörige der rechtsextremistischen Szene 
wollen über ihre Bekleidung auch ihre Überzeugung nach 
außen zur Schau stellen. Daher finden sich in einer Vielzahl 
von unterschiedlichen Bekleidungsangeboten auch Motive 
im Zusammenhang mit Combat 18.

Da die Gruppierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht verboten 
ist, stellen Bekleidungsstücke mit entsprechenden Aufdru-
cken auch keinen Verstoß gegen bestehende Strafgesetze 
dar. Aufgrund des Rufs der Gruppierung Combat 18, eine 
gewalttätige rechtsextremistische Organisation bzw. der 
bewaffnete Arm von Blood & Honour zu sein, üben Beklei-
dungsgegenstände mit derartigen Aufdrucken eine gewisse 
Anziehungskraft auf Rechtsextremisten aus. Diese Beweg-
gründe, verbunden mit einem freien Zugang auf dem Sze-
nemarkt, lassen allerdings nicht automatisch die Schluss-
folgerung zu, dass der Träger eines Kleidungsstücks mit 
Combat-18-Aufdruck auch tatsächlich der Gruppierung zu-
rechenbar ist.

7.  Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung ergrif-
fen, als sie von der erneuten Aktivität der verbo-
tenen rechtsradikalen Organisation „Combat 18“ 
erfahren hat (bitte einzeln auflisten)?

Die Organisation Combat 18 unterliegt dem Beobachtungs-
auftrag der Behörden für Verfassungsschutz. Die Gruppie-
rung Combat 18 ist nicht verboten.
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